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absonderlichen zu geben/sondernwann er nach ihr sambentlicher Ab¬
steckung/ oder Abzahlung deß gebührlichenvölligenZehendts/solchcn
ligenläst/isteralsdanweiternichtverbunden/vnddieZehendt-Herrn
mögen denselben selbst gleichwohl vntereinander theilen ; was aber
denWein -Zehendt/wieauchdenkleinenZehendt/belangt/lassenWir
esbeydeme / wiees jeder Orthen bißhero im Brauch gewest / auch
noch künMg verbleiben.

§. 14.
Der Zehendt solle dem Zehendt-Herrnohne Abzug deß Bawko-

stens/auchBergrechts / vnd andern Grund -Diensts / wie auch der
Land-Steur / oder einigeranderer Anlag / gereichtwerden/ vndder
Zehendt-Mann / vmb ichtes dergleichen ihme was vorzubehalten /
nichtFueg/vnd Machthaben.

§ . 15-
Wann voneinemGrundder schuldigeZehendt mehr/als einZahr

außstandig verbleibt/vnd solcher Grund vor der Bezahlung an je¬
mandandern verwendetwird/so kan der Zehendt- Her: denAußstand
nichtbey der künfftigenFechsnung/odergegenwärtige Innhaber/son-
dern beydemvorigensuechen.

Wann einZehendt zu Feld/vnvzuDorff/ groß / vndklein / denen
Zehendt-Holden/nurauffgewisseSortenüberhauptüberlassenwird/
ob schon solcher Verlaß so viel Jahr / als sonstenzur Verjährung von-
nöthen / gewehrt hätte / so können doch die Zehendt-Holden sichher¬
nach / wann esvondem Bestand kombt / von Raichung deß völligen
Zehendts/in allen/ vordem Bestand schuldiggewesten Sorten / nicht
entschütten/ noch einige Verjährung destwegen fürwenden.

on
erWbmdeWtul/

ergrechc / vnd MeuWM
Zaw.
§. i.

As Bergrechtistnachaltem Herkommen/vndGe¬
brauch dieses Unscrö Ertz - Hertzogthumbs / ein
gewisserDienst in Wein / oder auch Geld/ so einer

, von Weingarten/ als Berg -Herr / einzunehmen
; hat/vnd istder Inhaber eines Bergrechtmässigen

Grunds / solchen Dienstdavon zu entrichtenschul-
D g dig/



zo DerSibendeTitul/

Jahrs Ertragnuß wenig / oder auch gar nichts gewesen ; da aber ei¬
ner einen Weingarten mit Fleiß öd ligen liesse / vnd über beschehene
Anmahnung deß Berg-Herrn/ denselben wider zu erheben sichwai-
gerte / oder sich dessen ferrers nicht annehmen thate / so istalsdann /
nach verflossenendreyenJahren/derBcrg -Herr einen solchen verlasse¬
nen Grund/mittelö ordentlicherErkandtnußeinzuziehen/vndmitsel-
bigem ( jedoch dem Grund -Herrn an seinerGerechtigkeitvnnachthei-
lig ) seines Gefallens zu verfahren befliegt ; hingegenwann derWein-
garten/ohnedeß Inhabers Schuld / verödetwurde/ soifter/so lang
die Verödungwehret / noch füglich wider erhebt werden kan / zu kei¬
nem Bergrecht verbunden.

§. 2.
Wann einer einen Bergmässigen Weingarten zu einem Acker

macht/ so solle er nichtsdestoweniger dem Berg-Herrn das gewöhn¬
liche Bergrecht hinfüro davonentrichten.

§. Z.
Der Berg-Herristnichtschuldig / den ihme gebührenden Wein-

Dienst mitGeld ablösen zu lassen / hingegener auch den Bergholden /
zur Ablösungnicht nöthigen kan . Da aber ein Berg - Herr zu wohl-
faillenZeiten / oder schlechten Jahren / sein Bergrechtab-vnd einzu¬
fordern/es seye gleich nachlässiger Weiß / oderauch si

'irsätzlichen/da¬
rummen anstehenliesse/ daß er hernachzu bessern/vnd theurenJahren
solches / sambt demandern / einzunehmen vermeinte / so solle er des¬
sen nichtbefugtseyn / sondern dem Bergholdcn/wann dieJährliche
Raichung deß schuldigen Bergrechts an ihme nicht erwunden / von
denenAußstands-Jahren / die Ablösung in dem Werth/wie derMit¬
terKauff derselbenOrthen / Jährlich gangen / zu thunbevorstehen;
herentgegen auch / da bey guten Jahren / der Berg-Herr seines ge¬
bührenden Wein-Diensts nicht habhafftwerdenkönnen/vnd schlech¬
tere Jahr daraufferfolgt / er das außständige Bergrecht in dem
schlechtem / vnd ringschätzigern Gewächs anzunehmen nicht schul¬
dig / sondern darjürden Werth/wie solcher vorige Jahr gegangen /
zu fordern befliegt seyn sollt / welches dann auch von dem Zehendb-
Herrn/vndZehendtholdenzuverstehen.

Es kan auch derBerg-Herr die Außständt von vorigenJahren/
bey derFechsnung suchen / destwegen die Verführung deß Maisches
bey dem Weingarten verbieten / vnd selbst pfändten ; es wäre dann
mitdemJnhaber deß Weingarten/welcher die Außständt verursacht/
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ein Veränderung fürgangen / in welchem Falldie Außständt/ somehr/

der / oder seiner Fechsnung / sondern bey dem vorigen einzubringen/
vnd solle ein jeder Berghold / die Veränderung bey dem Berg-Herrn
genüßlichenanmelden/der Berg-Herr abersolches ohneTax fürmer-
cken zu lassen schuldig seyn.

§. 5«
Es istniemand zugelassen/ solle auch weder vomZehendt-Berg-

nochGmnd-Herrnnichtgestattetwerden/auß Aeckern/Wisen/oder
Waiden / welche nicht wenigistvor zwantzigJahren Weingarten ge-
wesen/neweWeingarts Gröfften/vndSätzzu machen/essey inder
Ebne/Höche / oderGebürg / nirgend außgenommen / vndda sich je¬
mand dessen vnterstehen wurde / soll derselbe von jeglichem Viertl
Weingarten vmb Zehen Gulden Reinisch / vnnachläßlich gestrafft:
vndnichtsdestowenigerdie gemachte newe Grössten vonStundt an/
wider außgerott/ vndvertilget werden ; was aber vor zwantzig Jah¬
ren ein Weingarten gewesen / vnd hernach inAbbaw/ vnd Verödung
kommen / mag wohlwiederumbenzu einem Weingarten erhebt / vnd
gebawet werden.

6.
In übrigen lassen Wir es bey Unser» / vnd Unserer Vorfahrer

jüngst außgangenen Zehendt - Bergrecht - vnd Weingarts-Ordnun¬
gen / so lang / vnd viel selbige von Uns / oder Unfern Nachkommen /
nach Gelegenheit künfftiger Zeiten / vnd Jahren / nicht verändert
werden / allerdingsverbleiben/ denen auch vonmänniglich bey Ver-
meydung deren darinnenauffgesetztenStraffen / gehorsambistnach-
gelchtwerden solle.

er Uchte Wtul /

lonMib ' WMMN.
S ist zwar im Anderten Buch vonLon-

rraLben Tit . 14 . vnker andern auch von
denen Leib-Gedingen/ Anregungbesche-
Hen/Wirhaben aber zu mehrer/vndvoll-

_ _ _ kommener Nachricht über die daselbstge-
melte Satzungen / nochferrers verordnet/wie hernach
folgt : r-
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